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Stellungnahme zum Schreiben der RA Döring-Spieß vom 15.11.2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 15.11.2018 nimmt die Gegenseite „lediglich zu den einzelnen 
Varianten der Unterschriftenlisten nochmals Stellung“. Die Gegenseite bezieht sich 
dabei auf mein Schreiben vom 11.10.2018 
 
Das ist überflüssig, da von den 5 Varianten nur noch die Variante 2 (keine Beschrif-
tung der Rückseite) mit 203 Unterschriften strittig ist. Von den anderen Varianten 
wurden bekanntlich 210 Unterschriften von der Stadt anerkannt. Diese Tatsache ist 
mit dem Bescheid der Stadt vom 25.6.2018 rechtskräftig. Man braucht dazu nichts 
mehr zu schreiben. 
 
Als Reaktion der Gegenseite war zu erwarten, dass deshalb keine Stellungnahme 
mehr zum Schreiben vom 11.10.2018 kommt, sondern dass auf meine aktuellen 
Schreiben vom 13.11.2018 und 20.11.2018 geantwortet wird. In diesen beiden 
Schreiben – so denke ich – wurde die Begründung „Kein Verschenken  von kom-
munalem Eigentum; Identitätsverlust der Stadt Königsberg und des Landkreises 
Haßberge“ eindeutig durch aktuelle Zahlen (z.B. Jahresbericht 2017; Identitätsverlust 
als Fusionsablehnung durch den Kreistag von Landsberg am Lech) als richtig und 
ausreichend verifiziert. 
 
Diesen Brief hätte ich nicht geschrieben, wenn die Gegenseite nicht die folgende 
Aussage getroffen hätte (Seite 2): 
 

„Bei der Rückabwicklung einer bereits stattgefundenen Fusionierung von 
Sparkassenzweckverbänden handelt es sich jedoch fraglos um einen schwie-
rigen Sachverhalt, bei dem die Begründung eines Bürgerbegehrens so auf-
bereitet werden muss, dass der für die Belange einer Stadt aufgeschlossene 
Durchschnittsbürger weiß, worum es geht.“  
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Dieser Aussage wird widersprochen, da es sich um keinen „schwierigen Sachverhalt“ 
handelt 
 
Das Bürgerbegehren behandelt die „Rückabwicklung der Fusion“, damit kann jeder 
aufgeschlossene Durchschnittsbürger etwas anfangen.  
 
Wie bereits erwähnt, greift Art. 14 Abs. 3 Satz  2 KommZG:  
 

„Jede Zweckvereinbarung kann aus auch aus einem wichtigen Grund 
gekündigt werden (außerordentliche Kündigung).“ 
 

Sollte ein Bürgerentscheid für die Rückabwicklung sein, so ist das ein wichtiger 
Grund. Immerhin hat der Souverän unserer freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung entschieden. Dass in der Konsequenz auch der Landkreis seine Mitglied-
schaft kündigen muss, ist spiegelbildlich zum Abschluss einer Fusion zu sehen. 
 
Ein möglicher anderer Grund kann darin liegen, dass durch die Rückabwicklung zu 
hohe Kosten entstehen. 
 
Aber auch dieser Grund gilt nicht. Bei der Klage vom 4.7.2018 wurde auch ein Antrag 
auf einstweilige Verfügung gestellt. Dieser Antrag sollte verhindern, dass die mit - 
unterstellten hohen Kosten verbundene – technische Zusammenlegung erfolgt.  
 
Die Eilbedürftigkeit wurde von der Gegenseite abgelehnt (S. 2f. vom 23.7.2018). 
 
Das Gericht ist mit Beschluss vom 1.8.2018 diesem Antrag der Gegenseite gefolgt 
und hat die Eilbedürftigkeit abgelehnt. 
 
Damit spielen Kosten für eine Rückabwicklung keine Rolle mehr. 
 
 
 
 
Dr. Rainer Gottwald 


